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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Hiermit wird nach § 6 Abs. 1 der Satzung der Bun-
desstadt Bonn über die Entwässerung der Grundstü-
cke, die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssat-
zung) vom 30.10.2001 (Amtsblatt der Bundesstadt 
Bonn vom 14.11.2001, S. 811 ff.) in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 24.07.2013 (ABl. vom 
08.08.2013, S. 424) bekannt gemacht, dass als Be-
standteil der öffentlichen Abwasseranlage die Misch-
wasserkanäle in folgenden Straßen fertig gestellt sind: 
 
Stadtbezirk Bad Godesberg 
Heisterbachstraße 
(zwischen Heisterbachstraße 24 und 33a) 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Entwässerungssatzung ist jeder 
Anschlussberechtigte (Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigte) verpflichtet, sein Grundstück an die öffentli-
che Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwas-
ser auf diesem Grundstück anfällt. Das Gleiche gilt 
auch für die Ableitung von häuslichen Abwässern aus 
landwirtschaftlichen Betrieben. 
 
Alle für den Anschluss in Frage kommenden Grund-
stücke müssen von den Anschlussberechtigten mit 
den zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderli-
chen Grundstücksentwässerungsanlagen versehen 
werden. 
 
Der Text der Entwässerungssatzung kann auf der In-
ternetseite der Bundesstadt Bonn unter  
 
https://www.bonn.de/entwaesserungssatzung 
 
eingesehen werden. 
 
Bonn, den 03.05.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
In Vertretung 
 
Gez. Helmut Wiesner 
Stadtbaurat 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum:  

28.4.2022  AZ: 50-223/898099 

An Herrn Anas Scherieff Mohamed 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 

 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 28.4.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 

 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3609.6296 GewStB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 07.04.2022  
 
für Herr Laurentiu Dobbelstein, früher wohnhaft Bredo-
wallee 1, 53125 Bonn, jetzt unbekannten Aufenthaltes, 
 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder eines Be-
vollmächtigten während der Dienststunden im Kassen- 
und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 
Bonn, Etage 14 A bereit. 

 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 28.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Hammerer 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum:  

28.4.2022  AZ. 50-223/921192 

An  Herrn: Zoltan Czako  *18.10.1975 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 13, 
bereit 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 28.04.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Bialaschik 

 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn  
 
Datum: 2.5.2022  AZ: 50-223/89 7218  
An Frau: Gloria-Ifeoma Okonkwo 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 02.05.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn  

 
Datum:  
02.05.2022 

AZ: 50-223/874211 

An Herrn: German Sartison  geb. 08.09.1997 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 16, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 02.05.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Beeke 

 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid der Bundesstadt Bonn nach dem Sozialge-
setzbuch – Buch X – (SGB X) 
 
Datum: 03.05.2022  AZ: 50-133H/ 67-3735 
An Herrn: Tahiru Mohammed 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Hans-Böckler-
Str. 5, 53225 Bonn, Zimmer 201, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 04.05.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Härling 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn 
 

Datum:  

02.05.2022 AZ. 50-223/896553 

An Frau Petereit, Anna-Carina  *03.06.1992 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 12, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 02.05.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

19.04.2022 7777.3137.1922 
Betroffene/r   

Aziz Kilic, Große Budengasse 13, 50667 Köln       
Datum PK-Nr. 

26.04.2022 7777.2997.5670 
Betroffene/r   

Alexandru-Marian Dobre, Feldstraße 269, 45701 Herten       
Datum PK-Nr. 

26.04.2022 7777.4983.0538 
Betroffene/r   

Mounir Ben Abdallah, Duisburger Straße 203, 46049 Oberhausen       
Datum PK-Nr. 

24.03.2022 7777.3136.9448 
Betroffene/r   

Denis Henrichs, Im Schmalzacker 4, 53125 Bonn       
Datum PK-Nr. 

05.04.2022 33-22 / FB / 1205/22 
Betroffene/r   

Beate Wenzel, Turmstraße 29, 53175 Bonn       
Datum PK-Nr. 

09.02.2022 7779.3452.1615 
Betroffene/r   

Karina Müller, über Amt 33-24 - City Streife, Berliner Platz 2, 53103 Bonn       
Datum PK-Nr. 

24.02.2022 7779.3454.2078 
Betroffene/r   

Karina Müller, über Amt 33-24 - City Streife, Berliner Platz 2, 53103 Bonn       
Datum PK-Nr. 

07.03.2022 7779.3455.2197 
Betroffene/r   

Bart van Rhoon, erreichbar über Amt 33-24 - City Streife, Berliner Platz 2 53103 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   02.05.2022    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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